
Datum und Unterschrift der Lehranstalt/des Trägers des Sozialen Dienstes Stempel der Lehranstalt/des Trägers des Sozialen Dienstes

Wir haften für die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Vorname NachnameAnrede

1  Persönliche Angaben des Antragstellers

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort 

2  Bestätigung der Lehranstalt/des Trägers des Sozialen Dienstes

Die Weiterbildung/der Soziale Dienst endet voraussichtlich am 

Geburtsdatum

Die oben genannte Person zählt zu einer der folgenden Personengruppen der Berechtigten für die Bestellung eines 
AzubiAbos Westfalen nach den Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs und ist danach antragsberechtigt:

Name der Institution/des Unternehmens

Anschrift der Institution/des Unternehmens

 Ich beziehe seit dem

  NRWupgradeAzubi  AzubiAbo Westfalen____.____.20____

Kundennummer
Die Kundennummer steht auf dem Ticket.

Es gelten weiterhin die Bedingungen für den Ticketbezug im Abo (Abo-AGB) des WestfalenTarifs und die AGB des Westfalen-
Tarifs für den Ticketbezug von Abo-Tickets im Teilraum TeutoOWL sowie die Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs und die 
Tarifbestimmungen und AGB des NRW-Tarifs (NRWupgradeAzubi) und die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW (BB 
NRW) für mein Abo. Mehr Infos unter: www.TeutoOWL.de/abobedingungen.

Verlängerung des 
Berechtigungsnachweises zum 
Bezug des AzubiAbos Westfalen
Bestätigung der Lehranstalt/des Trägers des Sozialen Dienstes

 ○ Von der Lehranstalt

 ○ Teilnehmer an einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder an einem Freiwilligen Ökologischen Jahr sowie Teil nehmer am 
Bundesfreiwilligendienst oder vergleichbaren sozialen Diensten.

 ○ Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes bzw. der Laufbahngruppe 1 sowie Prakti kanten und Personen, 
die durch den Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifi kation für die Zulassung als Beamten anwärter des einfachen 
und mittleren Dienstes bzw. der Laufbahngruppe 1 erst erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrkostenersatz von der 
Verwaltung erhalten.

 ○ Beamtenanwärter des gehobenen Dienstes bzw. der Laufbahngruppe 2.1.

 ○ Personen, die für eine Weiterbildungsmaßnahme Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs gesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juni 2016 (BGBl. I S. 1450), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, erhalten (Teilnehmer eines Meisterkurses an einer Handwerkskammer oder 
in Vorbereitung auf eine Meisterprüfung an der Indus trie- und Handels kammer).

 ○ Vom Träger des Sozialen Dienstes (Bitte das Zutre� ende ankreuzen)
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Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden Sie unter: 
www.TeutoOWL.de/abobedingungen

1. Anwendungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des WestfalenTarifs für den Bezug von 
Zeittickets im Abonnement (Abo-AGB) gelten für Abo-Tickets gemäß Nr. 3.2.4 der 
Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs (ausgenommen 3.2.4.6 und 3.2.4.7). Im 
Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen Nahverkehr NRW in der jeweils 
aktuellen Fassung.

2. Vertragspartner im Abonnement

Vertragspartner im Abonnement sind der Abonnent und das jeweilige Verkehrsun-
ternehmen, von dem der Abo-Antrag durch Ausgabe des Abo-Tickets angenom-
men wird.

3. Zustandekommen des Vertrages und Vertragsdauer

(1) Der Abo-Antrag umfasst den Bestellschein mit SEPA-Lastschriftmandat für die 
Einlösung wiederkehrender SEPA-Lastschriften und wird von den Verkehrsunter-
nehmen als Vordruck, Download oder elektronisches Online-Formular bereitge-
stellt.

(2) Den Verkehrsunternehmen steht es frei […] neben dem papiergebundenen 
SEPA-Mandat mit eigenhändiger Original-Unterschrift optional auch ein elektroni-
sches SEPA-Mandat anzubieten und zu akzeptieren.

(3) Der Antragsteller erklärt durch Abgabe des vollständig ausgefüllten Bestell-
scheins und der gleichzeitigen Erteilung eines gültigen SEPA-Lastschriftmandats, 
einen Abonnementvertrag abschließen zu wollen. Er ermächtigt zugleich den 
Vertragspartner, das Fahrgeld in Höhe des jeweils gültigen Tarifs monatlich von 
seinem in einem SEPA-Teilnehmerland geführten Girokonto einzuziehen.

(4) Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertre-
ters für den Antrag und das SEPA-Lastschriftmandat erforderlich, auch wenn der 
Antragsteller zugleich Kontoinhaber ist. Es steht dem Verkehrsunternehmen frei, 
einen Vertragsschluss mit einem minderjährigen Kontoinhaber abzulehnen.

(5) Das SEPA-Mandat kann auch von einem Dritten erteilt werden. Es steht dem 
Verkehrsunternehmen frei, einen Vertragsschluss abzulehnen, wenn der Antrag-
steller nicht zugleich Kontoinhaber ist. Ein Kontoinhaber, der nicht Abonnent ist, 
haftet mit dem Fahrgast gemeinsam als Gesamtschuldner für die Einhaltung aller 
Zahlungsverpfl ichtungen des Abonnenten aus dem Abo-Vertrag. Er kann die Ertei-
lung eines SEPA-Mandates jederzeit in Textform widerrufen. […] Mit Zugang des 
Widerrufs endet die Haftung des Kontoinhabers.

(6) Bei einer Bestellung von Zeittickets mit Altersbezug erfolgt der Altersnachweis 
für die Ticketnutzung zum Zeitpunkt der Bestellung. 

(7) Vor der Übergabe oder Übersendung der Zeittickets im Abo ist eine Bonitäts-
prüfung des Kontoinhabers durch das ausgebende Verkehrsunternehmen möglich. 
Bei einer negativen Auskunft ist das Verkehrsunternehmen nicht verpfl ichtet, den 
Abo-Antrag anzunehmen.

(8) […] Siehe ergänzende AGB Teilraum TeutoOWL.

(9) Konnte der Postversand der Abo-Tickets wegen nicht zutre� ender, unvoll-
ständiger oder nicht mehr aktueller Angaben insbesondere zur Anschrift nicht 
vollzogen werden, so werden die aktuell zur Auslieferung anstehenden Tickets bei 
der ausgebenden Stelle für den Abonnenten zur Abholung oder für eine weitere 
Zusendung hinterlegt.

(10) […] Siehe ergänzende AGB Teilraum TeutoOWL.

4. Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertragsverlängerung

(1) Die Vertragslaufzeit beginnt mit Beginn des ersten Monats nach Zugang der 
Abo-Tickets beim Abonnenten, sofern die Bestellung einschließlich eines rechts-
gültigen SEPA-Lastschriftmandates bis zum 15. des Vormonats […] vorliegt und die 
Bonitätsprüfung des Kontoinhabers positiv ausfällt.

(2) Die Nutzung des Abo-Tickets ist nur gestattet, solange die Zahlungspfl ichten 
vollständig und regelmäßig erfüllt werden. 

(3) Der Abonnent hat Fehler des ihm überlassenen Tickets unverzüglich bei der 
Ausgabestelle anzuzeigen.

(4) Bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Abo-Tickets […] bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsunternehmens.

(5) Die Vermietung sowie der Verkauf von übertragbaren Abo-Tickets sind nicht 
gestattet.

(6) Eine Unterbrechung des Abonnementbezugs ist nicht möglich.

5. Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und Vertragsänderung

(1) Die Abbuchung der fälligen Beträge erfolgt auf Basis der jeweils zum Zeitpunkt 
der Abbuchung gültigen Beförderungsentgelte (Tarife).

(2) Die ausgebende Stelle informiert den Abonnenten über den Abbuchungstermin.

(3) Änderungen der persönlichen Daten des Abonnenten […] werden jeweils 
zum 1. eines Kalendermonats berücksichtigt, sofern die Änderungsmitteilung bis 
spätestens zum 15. des Vormonats in Textform vorliegt. […] Eine Änderung der 

Bankverbindung bedarf der Einreichung eines vom Kontoinhaber unterschriebenen 
SEPA-Lastschriftmandats (Vordruck, Download oder elektronisches Online-Formu-
lar […]). Eine Änderung des SEPA-Lastschriftmandats ist nur unter Berücksichti-
gung der Bedingungen von Nr. 3 (7) zulässig.

6. Änderung des Abo-Tickets

(1) Änderungen durch den Abonnenten: Eine Änderung des räumlichen oder 
zeitlichen Geltungsbereichs eines Tickets kann jeweils zum 1. eines Kalendermo-
nats erfolgen. Die Änderungswünsche müssen dem Verkehrsunternehmen bis 
spätestens zum 15. des Vormonats in Schriftform vorliegen […]. Die gleichzeitige 
Rückgabe evtl. beim Abonnenten noch vorhandener Abo-Tickets […] für den 
Zeitraum nach der Änderung(en) ist Voraussetzung für das Wirksamwerden der 
gewünschten Änderung(en).

(2) Änderung durch das Verkehrsunternehmen: Sofern das Verkehrsunternehmen 
Abonnements anbietet, die für die Abonnenten preislich günstiger sind, können 
diese durch das Verkehrsunternehmen in das preislich günstigere Abonnement 
gewechselt werden (Vertragsumstellung). Der Abonnent ist hierüber vorab mindes-
tens vier Wochen vor dem Stichtag der Vertragsumstellung in Textform über die 
Bedingungen des bisherigen Ticketangebotes sowie des neuen Ticketangebotes 
zu informieren (Inkenntnissetzung) und ihm eine mindestens dreiwöchige Wider-
spruchsmöglichkeit einzuräumen. Erfolgt binnen drei Wochen nach Inkenntnisset-
zung kein Widerspruch durch den Abonnenten, wechselt das Verkehrsunterneh-
men den Abonnenten zum zuvor genannten Stichtag in das preislich günstigere 
Ticketangebot unter Geltung der entsprechenden Tarifbestimmungen und Preise. 
Widerspricht der Abonnent der Vertragsumstellung fristgemäß, gilt der bisherige 
Vertrag unverändert fort. Der Widerspruch bedarf der Textform […].

(3) Sofern der Abonnent vom Kontoinhaber abweicht, ist dieser vom Abonnenten 
über die Änderung zu informieren.

7. Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zahlungsverzug

(1) Kann ein fälliger Monats- oder Jahresbetrag zu dem unter Nr. 5 (2) genannten 
Zeitpunkt aus Gründen, die vom Abonnenten zu vertreten sind, nicht von dem im 
SEPA-Lastschriftmandat angegebenen Girokonto abgebucht werden, befi ndet sich 
der Abonnent in Zahlungsverzug. 

(2) Der im Zahlungsverzug befi ndliche Abonnent ist verpfl ichtet, den fälligen Betrag 
unverzüglich aktiv auszugleichen.

(3) Das Verkehrsunternehmen ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen und die Tickets […] einzuziehen, sofern der 
Abonnent auch nach einer Mahnung den Betrag nicht innerhalb von 7 Tagen ab 
dem Datum der Mahnung bezahlt. Im Falle der Nicht-Zahlung ist der Gesamtbetrag 
der bereits ausgegebenen Tickets […] sofort fällig.

(4) Für die Mahnung und jede Zahlungserinnerung wird ein Bearbeitungsentgelt 
gemäß Anlage 3 erhoben. Darüber hinaus sind die mit der Rücklastschrift verbun-
denen Gebühren und Kosten vom Kontoinhaber zu zahlen.

(5) Das […] Unternehmen ist berechtigt, Antragsteller, bei denen bei früheren 
Abonnements Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer erneuten 
Teilnahme am Abonnementbezug/Lastschriftverfahren auszuschließen. 

8. Kündigung durch den Abonnenten

8.1 Ordentliche Kündigung

(1) Ist die Vertragslaufzeit von 12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin 
verstrichen, verlängert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimm-
te Zeit. Das Abonnement kann jederzeit zum Ende eines Kalendermonats gekündigt 
werden. Die Kündigung bedarf der Textform […]. Die eventuell beim Abonnenten 
noch vorhandenen Abo-Tickets […] für den Zeitraum nach der Kündigung sind un-
verzüglich nach Ablauf des letztgenutzten Abonnementmonats dem Vertragspart-
ner vorzulegen, andernfalls wird eine Gebühr erhoben. Diese Gebühr entspricht 
dem Wert der beim Abonnenten noch vorhandenen Abo-Tickets […].

(2) Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen 21. 
Geburtstag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(3) Mit der Abo-Kündigung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat nach Abbuchung 
der letzten vertragsmäßigen Rate, bei einer Nachberechnung nach Abbuchung des 
Nachzahlungsbetrags, ohne dass es eines gesonderten Widerrufs bedarf.

(4) Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, so wird eine Fahr-
geld-Nachberechnung in Höhe von 30,00 € erhoben. Darüber hinaus kann gemäß 
Anlage 3 eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden.

8.2 Außerordentliche Kündigung

Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus besonde-
rem Grund, z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, 
etwa bei Preiserhöhungen, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des WestfalenTarifs für den Ticketbezug im Abo (Abo-AGB)
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9. Kündigung durch das Verkehrsunternehmen

9.1 Ordentliche Kündigung

(1) Der Vertrag zum Bezug eines Abo-Tickets ist bis zum 15. des Monats zum 
Monatsende kündbar. Die Kündigung bedarf der Textform. Wird dieser Termin 
versäumt, so gilt das Abonnement bis zum Ablauf des dann folgenden Monats.

(2) Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen 21. 
Geburtstag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(3) Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, erfolgt eine Nachbe-
rechnung für den zurückliegenden Abo-Zeitraum entsprechend Nr. 8.1 (4).

9.2 Außerordentliche Kündigung

(1) Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger 
Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn eine Abbuchung gem. Nr. 5 
nicht möglich ist oder der Abonnent Änderungen seines Status (z. B. Ende des 
Berechtigungszeitraumes) dem Verkehrsunternehmen nicht angezeigt hat. Ebenso 
ist eine außerordentliche Kündigung möglich, wenn bereits zwei vom Abonnen-
ten zu verantwortende Rücklastschriften innerhalb von 6 Monaten entstanden 
sind und der Abonnent darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten 
Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird, oder 
wenn eine Bonitätsprüfung des SEPA-Lastschriftinhabers durch ein zugelassenes 
Inkassounternehmen zu dem Ergebnis geführt hat, dass Zweifel an der Bonität des 
Kontoinhabers bestehen.

(2) Der wiederholte Verlust von Abo-Tickets […] berechtigt das Verkehrsunterneh-
men ebenfalls zur fristlosen Kündigung.

(3) Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, erfolgt eine Nachbe-
rechnung für den zurückliegenden Abo-Zeitraum entsprechend Nr. 8.1 (4).

(4) Der Abonnent ist unverzüglich zur Rückgabe bereits ausgegebener Tickets […] 
verpfl ichtet.

(5) Das gesetzlich verankerte Recht zur außerordentlichen Kündigung aus beson-
derem Grund, z. B. wegen Veränderung wesentlicher Bestandteile des Vertrages, 
etwa einer Preisänderung, bleibt ungeachtet der obigen Regelungen unberührt.

10. Speicherung von Abonnentendaten und Datenschutz

(1) Die sich aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ergebenden Daten und In-
formationen werden beim jeweiligen Verkehrsunternehmen zur rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung (Abwicklung des Vertragsverhältnisses) gemäß den geltenden 
Vorschriften zum Datenschutz verarbeitet – dies umfasst ebenso rechtlich zulässi-
ge und alle rechtlich vorgegebenen Übermittlungen. Dies kann auch durch einen 
vom jeweiligen Verkehrsunternehmen beauftragten Dienstleister geschehen.

(2) Ferner dürfen die Daten an von den Verkehrsunternehmen oder dem Dienstleis-
ter beauftragte Unternehmen oder Personen zum Zwecke der Bonitätsprüfung, der 
Vertragsdurchführung sowie der Geltendmachung, Verfolgung und Durchsetzung 
ihrer Ansprüche weitergegeben werden. Eine darüber hinausgehende Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht.

(3) Weitere Informationen fi nden Sie auf den Internetseiten der WestfalenTarif 
GmbH (z. B. www.westfalentarif.de/de/datenschutz/) sowie in allen Beratungszent-
ren der jeweiligen Verkehrsunternehmen oder unserer Niederlassung 
(Willy-Brandt-Platz 2, 33602 Bielefeld).

11. Verlust oder Zerstörung

(1) Übertragbare Tickets: Bei Verlust des Abo-Tickets […] durch Diebstahl, Zerstö-
rung oder andere Einwirkungen wird bei übertragbaren Abo-Tickets kein Ersatz 
geleistet. Bis zur Beendigung des Gültigkeitszeitraumes der zuvor dem Abonnent 
überlassenen noch gültigen Tickets bleibt die Zahlungsverpfl ichtung des Abonnen-
ten aus dem Abo-Vertrag bestehen.

(2) Nicht übertragbare Tickets: Bei Verlust oder Zerstörung von nicht übertrag-
baren Abo-Tickets […] werden die monatlichen Beträge weiterhin abgebucht. 
Der Abonnent erhält, wenn er den Verlust schriftlich anzeigt oder persönlich in 
der Ausgabestelle erscheint, Ersatztickets […] für die verlorenen oder zerstörten 
Tickets. Für die Ausgabe der Ersatztickets […] kann die ausgebende Stelle eine 
Bearbeitungsgebühr erheben.

(3) Für abhanden gekommene oder zerstörte Abo-Tickets […] wird Fahrgeld nicht 
erstattet. Der wiederholte Verlust von Abo-Tickets […] berechtigt das Verkehrs-
unternehmen ebenfalls zur fristlosen Kündigung.

(4) Die als abhanden gekommenen oder als zerstört gemeldeten Abo-Tickets […] 
sind ungültig. Bei Wiederau�  nden sind sie unverzüglich […] zurückzugeben.

12. Erstattung

1. Eine Erstattung von Beförderungsentgelt wird nur im Fall einer mit Bettläge-
rigkeit verbundenen Krankheit von über 15 Tagen Dauer vorgenommen, die vom 
Abonnent durch Vorlage eines ärztlichen Attestes oder einer Bescheinigung des 
Krankenhauses und des entsprechenden Tickets nachgewiesen werden muss. 
Zur Errechnung des zu erstattenden Betrages wird je Ausfalltag von dem für das 
Abo-Ticket entrichteten Beförderungs entgelt 1/30 abgezogen. Bei übertragbaren 
Tickets ist eine Erstattung nicht möglich.

2. Eine Unterbrechung des Abonnements durch Urlaub ist nicht möglich.

Ergänzende AGB des WestfalenTarifs für den Bezug von Abo-Tickets im 
Teilraum TeutoOWL
1. Anwendungsbereich

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen beschreiben die Regelungen der regi-
onalen Ticketangebote des SilberAbos sowie der Partnerkarte, der Schüler Card 
Bielefeld, des FunAbos und des LandEiAbos im Teilraum TeutoOWL des Westfalen-
Tarifs. Im Übrigen gelten die AGB des WestfalenTarifs.

2. Vertragspartner im Abonnement: Siehe westfälische AGB.

3. Zustandekommen des Vertrages und Vertragsdauer

(1) - (7) + (9) Siehe westfälische AGB.

(8) Der Vertrag kommt mit Zugang der Abo-Tickets beim Abonnenten zustande. Das 
Verkehrsunternehmen tri� t seinerseits alle Voraussetzungen dafür, dass ein Zu-
gang rechtzeitig vor Abobeginn stattfi nden kann. Lehnt das Verkehrsunternehmen 
den Antrag ab, so ist der Antragsteller zuvor über diese Ablehnung zu informieren.

(10) Das Abonnement gilt für 12 aufeinanderfolgende Monate. Ist die Vertragslauf-
zeit von 12 Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, verlängert 
sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das Abonne-
ment kann jederzeit zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Dem 
Abonnenten werden bis zur Kündigung unaufgefordert weitere Tickets zugesandt. 
60plusAbos und das SilberAbo gelten für drei aufeinanderfolgende Monate. Ist die 
Vertragslaufzeit von drei Monaten ohne Kündigung zum Ablauftermin verstrichen, 
verlängert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Das 
Abonnement kann jederzeit zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 
Die Laufzeit des Vertrages der SchülerCard endet stillschweigend zum Schuljah-
resende (31.07.).

4. Abo-Beginn, Nutzungsberechtigung und Vertragsverlängerung

Siehe westfälische AGB.

5. Zahlungsbedingungen, Konto-, Adress- und Vertragsänderung

(1) Siehe westfälische AGB

(2) Die Abbuchung erfolgt jeweils im Voraus am 1. Werktag eines Monats.

(3) Siehe westfälische AGB

6. Änderung des Abo-Tickets: Siehe westfälische AGB.

7. Fristgemäße Abbuchung, Rücklastschrift, Zahlungsverzug

Siehe westfälische AGB.

(4) Für die SchülerCard gilt abweichend folgende Regelung: im Falle des Zahlungs-
verzugs ist das Verkehrsunternehmen berechtigt den Ticketversand zu stoppen.

8. Kündigung durch den Abonnenten

8.1 Ordentliche Kündigung

(1) + (3) Siehe westfälische AGB.

(2) Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen 21. 
Geburtstag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(4) Erfolgt die Kündigung vor Ablauf einer Mindestlaufzeit, so wird eine Fahr-
geld-Nachberechnung in Höhe von 30,00 € erhoben.

8.2 Außerordentliche Kündigung: Siehe westfälische AGB.

9. Kündigung durch das Verkehrsunternehmen

9.1 Ordentliche Kündigung

(1) Siehe westfälische AGB. Ausgenommen hiervon ist die SchülerCard bei Wegfall 
der Anspruchsberechtigung.

(2) Das FunAbo endet mit Ablauf des Monats, in welchem der Abonnent seinen 21. 
Geburtstag hat, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

(3) Siehe westfälische AGB.

9.2 Außerordentliche Kündigung: Siehe westfälische AGB.

10. Speicherung von Abonnentendaten und Datenschutz, 11. Verlust oder Zerstö-
rung und 12. Erstattung: Siehe westfälische AGB.

AGB des NRW-Tarifs
Die AGB für die Abos des NRW-Tarifs (NRWupgradeFahrrad, NRWupgrade1.
Klasse) sind abrufbar unter www.TeutoOWL.de/abobedingungen oder einsehbar 
in den Mobilitätsberatungen der OWL Verkehr GmbH in Bielefeld, Minden, Herford 
und Detmold.

AGB des NRW-Tarifs
Die AGB für die Abos des NRW-Tarifs (NRWupgradeAzubi) sind abrufbar unter 
www.TeutoOWL.de/abobedingungen oder einsehbar in den Mobilitätsberatungen 
der OWL Verkehr GmbH in Bielefeld, Minden, Herford und Detmold.
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